
 

 Seite 1 von 2 
 

 
 

 
 

   

Internet 
www.hss-homberg.de 
 
E-Mail 
info@hss-homberg.de 

Telefon 
05681 7708 - 22 
 
Telefax 
05681 7708 - 18 
 

 
 

 
 

Bankverbindung 
Überweisungen nur an die Verbandshauptkasse des 
LWV Hessen, Kassel 
Kto-Nr.  409 100 700 7 
BLZ 520 500 00 
Landeskreditkasse Kassel 
IBAN DE04 5205 0000 4091 0070 07 
BIC HELADEFF520 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 
 

 

 

Überregionales Beratungs-  
und Förderzentrum 
Schule mit den Förderschwerpunkten 
Hören und Sehen  

- Schulleitung - 
 
Datum 16. Februar 2021 
Auskunft Herr Schleicher 
Zeichen SL/ER 

Hermann-Schafft-Schule / Am Schloßberg 1 / 34576 Homberg (Efze) 
 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler 
der Hermann-Schafft-Schule 
 
 

 

 
Aktualisierte Informationen zum Schulbetrieb  
Regelungen des Unterrichts ab dem 22.02.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie haben sicherlich mit großem Interesse die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz in Berlin verfolgt. Eine Regelung 

bezüglich des Schulbetriebs wurde dabei den Ländern in eigener Verantwortung übertragen. Die hessische Landesregie-

rung und das Kultusministerium haben das weitere Vorgehen im Hinblick auf Schulöffnungen entschieden und per Ver-

ordnungen, die uns am Freitag zur Verfügung standen, geregelt. 

In der Schulleitung haben wir in den letzten Tagen die Ausgestaltung des Schulbetriebs auf der Grundlage der Verord-

nungen besprochen und entschieden. Wir haben dabei sowohl das Ziel verfolgt, möglichst viele Schülerinnen und Schüler 

in den Präsenzunterricht (Wechselbetrieb) zu holen, als auch weiterhin einen Infektionsschutz (soweit möglich) zu ge-

währen (z.B. Klassen zu teilen, Schulbusse nicht voll zu besetzen, u.a.). 

 

Für die Hermann-Schafft-Schule gelten ab dem 22. Februar folgende Regelungen: 

1. Der Präsenzunterricht findet für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sowie der Vorklasse im Wechselunterricht 

statt. In einzelnen Klassen kann auf den Wechsel verzichtet werden, wenn die räumlichen Gegebenheiten dies 

zulassen und/oder die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 

einzuhalten. Weiterhin bestehen Abweichungen bei jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. 

2. Für die Jahrgänge 7 bis R9 (Realschule) bleibt es vorerst beim Distanzunterricht. Die Abschlussklassen (H9, 

R10) werden bereits seit dem 15.2. wieder vollständig im Präsenzunterricht beschult. 

3. Der Wechselunterricht findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen in jeweils einer Gruppe (A oder B) statt. Die 

Planung der Tage bis zu den Osterferien ist der Übersicht im Anhang zu entnehmen. Die Aufteilung der Schü-

ler*Innen in Gruppe A oder B wird Ihnen morgen von den Klassenleitungen mitgeteilt.  

Der Unterricht findet in der Regel nach Stundenplan statt.  
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4. Notbetreuung: 

Bei dringendem Betreuungsbedarf wird eine Notbetreuung (Jg. 1-6 und Vorklasse) angeboten. Da im Rahmen des 

Wechselunterrichts fast alle Lehrkräfte und Klassenräume wieder benötigt werden, kann an der Notbetreuung nur 

eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern teilnehmen, die von unseren Erzieherinnen betreut werden.  

Zur Teilnahme an der Notbetreuung sind Schülerinnen und Schüler berechtigt, bei denen  

a) eine Betreuung auf Grund der beruflichen Tätigkeit der Eltern,  

b) auf Grund der Erfordernisse einer besonderen Betreuung bei Behinderung  

oder  

c) besondere Härten  

bestehen.  

Die genauen Ausführungen entnehmen Sie bitte dem Elternschreiben (S.3) des Kultusministers im Anhang. 

5. Um Ihre Berufstätigkeit nachweisen zu können, benötigen Sie eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers. 

Ein entsprechendes Formular ist im Anhang beigefügt. 

6. Anmeldung der Betreuung: 

Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt formlos mit der Arbeitgeberbescheinigung und muss uns spätestens 

bis Freitag 19.2. um 9 Uhr vorliegen. Sollten Sie Probleme bei der Erstellung der Bescheinigung haben, melden 

Sie sich bitte bei der Klassenleitung. 

Berechtigter Betreuungsanspruch auf Grund der aufgeführten Punkte b oder c melden Sie formlos ebenfalls 

bis Freitag, 19.2. um 9 Uhr. 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte morgen an die Klassen- oder Schulleitung. 

7. Alle Meldungen bitte per Mail an info@hss-homberg.de oder telefonisch an das Sekretariat (05681-770822) 

oder per Fax (05681-770818). 

8. Notbetreuung an Nachmittagen 

Es besteht die Möglichkeit der Notbetreuung auch am Nachmittag bis 15:15 Uhr an den Ganztagsschultagen 

(Montag, Mittwoch, Donnerstag). Diese Möglichkeit besteht allerdings nur bei Selbstabholung Ihrer Kinder. 

Sofern dies für Sie in Frage kommt, melden Sie dies ebenfalls bis Freitag formlos an. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Alles Gute! 

Herzliche Grüße 

 

Ihr 

 

 

Dietmar Schleicher 
Schulleiter 

 

Anlagen: 

Formular Arbeitgeberbescheinigung 
Struktur Wechselunterricht 
Elternschreiben des Kultusministers 


